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einigen : er fodert Verweisung dieser Zuschrift an die-
jcnige Commission, welche lezthin über die Lausannes
Zuschrift niedergeht wurde, und Mittheilung an das
Direktorium. Dieser Antrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vo llziehttilgödirektorium.
Das Vollziehlmasdirektorium der helvetischen

einen und nntheiibaren Republik:
In N'wägnng, daß zur Vertreibung des Feindes

aus den Kantonen, in die er eingedrungen, und zur
Abwendung der Fesseln, die er für ganz Helvctien
bereitet, ein Corps von Truppen erfodert wird, wel-
ches wirksam die Armee unsrer Bundesgenossen unter-
stützen kann, und unter den Befehlen ihrer Ge-
uerale sieht;

In Erwägung, daß eine solche bewaffnete Un-
tersttttzung nur in sofern wahrhaft wirksam seyn kann,,
in wiefern sie mit den Hülfsquellen in Ansehung des
Geldes, des Waffcnvorrathes und des Proviants im
Verhältniß steht, und daß folglich die Anzahl der
Soldaten sich nur in dem Maaße vermehren kann,
in welchem sich auch diese Hilfsquellen vermeiden;

Nach Anhörung des Berichts von dem Kriegs-
Minister,

beschließt:
1) Das Corps der Elitcntruppen, welches zur

Vertheidigung der östlichen und nördlichen Grenzen
der Republik mitwirken soll, soll für den Anfang aus
vier Bataillons und vier Compagnien bestehen.

2) Die Bataillons Nr. 2. aus dem Kant. Bern,
Nr. 1. — — — Freiburg,
Nr. Z. — — Leman,

bleiben einstweilen bei der Hauptarmce.
3) Das Bataillon Nr. 2. aus dem Kant, kcman

soll in das verschanzte Lager vor Basel geschikt wer-
den, um in diesem leztcrn Kanton die Eliten abzu-
lösen.

D Vier Basler-Compagnien sollen in Solothurn
tue vier Compagnien des Oberlandes ablösen, und
diese leztcrn nach dem verschanzten Lager vor Basel
marschirc n, um dort iu Gemeinschaft mit den zwei
Bataillons des Lemans Dienste zu thun.

5) Die Soldaten der erwähnten Bataillons, dft
entweder mit oder ohne Abschied ihre Corps verlassen
haben, sollen zur Rükkchr zu denselben angehalten
werden, nad zwar unter der Zusicherung, daß über
ihr Betragen keine Untersuchung geschehen soll.

d) Zur Beschleunigung ihrer Rükichr, und um
derselben gewiß und sicher zu seyn, sollen die Ba-
taillons - Chefs den Regienmgs - Statthaltern über
diejenigen Soldaten, d>e sich von ihren Corps ent-
feruttn, ein Vcrzeickmß mittheilen; auch soll jedes
Bataillon in semen Kanton einen verständigen Osfi-

zier, und jede Compagnie einen Unteroffizier schiken.
7) Die Regierungs - Statthalter lassen eine à-kiamanoil an die verirrten Militärs ergehen, mit der

Auffoderung, daß sie sich ans den bestimmten Tag in
dem Hauptorte ihres Kantons cinfinden. Unter dieser
Bedingung sollen sie ihnen versprechen, daß das Ge-
schehène vergessen seyn soll, zugleich aber ihnen an-
zeigen:

1. Alle diejenigen, die sich nicht zur bestimmten
Zeit in dem Hauptorte eiufinden, sollen für Ausregftr
erklärt, »nd als solche verfolgt werden.

2. D-e Agenten der vollziehenden Gewalt und die
Munizipalbcamten, welche dieselben nickt anhalten,
sollen für Begünstiger des Ausresssers angesehen, und
als solche gestraft werden.

3. Gemeinden, welche sich den obigen Verfü-
gungeu wider,eyen, solle» durch militärische E/cku-
non bezwungen und gestraft werden.

L) Sogleich nach der Wiedervereinigung in den
Hauptorten, sollen die verirrten Militärs von einem
hiezu beauftragten Offizier zum Corps zurükgcsührt
werben. D-e,er Osftzicr soll sic iu Pelotons theilen/
uno jedem Peloton einen Unteroffizier zugeben.

9) Den- commanbirenden Offizier stellt der Statt-
Halter ,christlich eine Wegmessung nach der Grenze zu.

r«) Die gc,ammte Bapler- Elite, mit Aus-
nayme der vier für Solothurn bestimmten Comgag-
men) die Bataillons Nr. 1. von Bern, Nr. 1. von
Luzern, von Baden, Aargau, Solothurn, Wallis,
,olieu bis auf ueucn Befehl- die Entlassung erhalte»,
jedoch aber auch nach ihrey Heimkunft auf dem Pikete
verbleiben.

m) Das Bataillon Nr. 1. aus dem Leman soll,
bis es sich wird ergänzt haben, hinter der Linie zu-
rükgehaltcn werden.

12) Sogleich nach der Ergänzung der Bataillons
hinter der Linie, sollen hinter dieselbe die Zürcher ge-
schikt werden, damir auch sie sich ergänze».

13) Die vier besoldeten Compagnien aus dem
Leman harren auf dcr Linie, bis zu endlicher Reor-
ganisirulig der besoldeten Truppen, von denen sie
einen Theil ausmachen sollen.

14) Der B. Haas General - Inspektor dcr Ar-
Lillcrie, soll mit dem Commandanten der französischen
Artillerie darüber zusammentreten, und sich mit ihm
berathen, wie man von den sich an der Grenze befin-
dcnden Kanoni.rs den besten Gebranch machen könne..

Dcr Kriegsminister ist beauftragt, gegenwärtiges
Arrete ungesäumt im Druke össcnttich bekannt zu
machen und zu vollziehen.

Bern, den 22. Iun. 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen.. Sckr.
bi^n» Mousson.
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